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1 Vorbemerkungen 

Diese Empfehlungen richten sich sowohl an Her-

steller als auch an Betreiber.  

Es wird davon ausgegangen, dass die betrachte-

ten Stativ- und Hängerührwerke als Einzelma-

schinen betrieben werden und nicht in eine ver-

fahrenstechnische Anlage eingebunden sind.  

Für Stativ- und Hängerührwerke existiert zurzeit 

keine europäisch harmonisierte arbeitsmittelspe-

zifische Norm. Da auf dem Markt jedoch Rühr-

werke mit sehr unterschiedlichem Sicherheitsni-

veau angeboten werden, wurden in einem Erfah-

rungsaustausch zwischen Herstellern, Betrei-

bern, Berufsgenossenschaften und Verbänden 

Sicherheitskonzepte entwickelt, die keine Anreize 

zum Umgehen von Schutzeinrichtungen bieten 

und nach dem Stand der Technik für sichere Ma-

schinen sorgen. 
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Rotierende Welle 

Durch Eigengewicht ab-
sinkende Maschinen-
teile 

Rotierende Rühror-
gane 

Mitdrehen, insta-
bile Behälterauf-
stellung 

Kraftbetätigte verti-
kale Bewegung 
von Maschinentei-
len 

Die beschriebenen Sicherheitskonzepte für Neu-

maschinen (Maschinen, die nach der Veröffentli-

chung dieser Empfehlungen auf dem Markt be-

reitgestellt werden) lösen keine Vermutungswir-

kung aus, wonach die Maschinenrichtlinie bei 

vollständiger Umsetzung aller Anforderungen 

eingehalten ist. Es kann jedoch davon ausgegan-

gen werden, dass bei Einhaltung der Anforderun-

gen ein hohes Maß an Sicherheit erreicht ist und 

keine Fahrlässigkeit vorliegt. 

Folgende Ziele sind daher mit dieser Information 

nicht erreichbar: 

● die Vermutungswirkung auf Einhaltung der Ma-
schinenrichtlinie (MRL), 

● eine verbindliche Interpretation der MRL. 
 

Trotzdem ist anzumerken, dass die Beschlüsse 

von Fachgremien im Streitfall vor Gericht beach-

tet und bewertet werden und sich insoweit positiv 

auswirken. 

Bei vollständiger Umsetzung der Anforderungen 

aus diesen Empfehlungen für Gebrauchtmaschi-

nen kann davon ausgegangen werden, dass die 

Betriebssicherheitsverordnung in Bezug auf me-

chanische Gefährdungen eingehalten wird und 

dass die Nachrüstverpflichtungen aus dem Ar-

beitsschutzgesetz und der Betriebssicherheits-

verordnung eingehalten sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1: Typische mechanische Gefahrbereiche an 

Stativrührwerken 

 

Einschränkungen: Es werden nur Maßnahmen 

für mechanische Gefährdungen betrachtet. Die 

typischen mechanischen Gefahren sind in Bild 

2 dargestellt. 

Von der Betrachtung ausgeschlossen sind ins-

besondere: 

Explosionsgefährdungen 

elektrische Gefährdungen 

Maßnahmen gegen die Gefährdungen durch 

Gefahrstoffe. 

 

Bei der Neubeschaffung von Maschinen  gilt: 

Die bestimmungsgemäße Verwendung und die 

davon abhängigen Sicherheitskonzepte sollten 

im Beschaffungsvorgang schriftlich zwischen 

dem Hersteller und dem Betreiber abgestimmt 

werden. Dann kann der Hersteller die Maschine 

auch für die spezifische Anwendung konform zur 

MRL herstellen. Dies gilt insbesondere beim Um-

gang mit Gefahrstoffen für die Maßnahmen zum 

Explosionsschutz und zur Vermeidung unzulässi-

ger Expositionen (z. B. Kapselung, Anschluss-

stutzen für Absaugungen, Materialverträglich-

keit). 
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2 Anwendungsbereich 

Die beschriebenen Anforderungen gelten für Sta-

tiv- und Hängerührwerke in Produktion, Techni-

kum oder Labor, unabhängig von deren Antriebs-

leistung. Bei diesen Rührwerken wird entweder 

ein ortsbeweglicher Rührbehälter unter das 

Rührwerk platziert oder das Rührwerk wird zum 

Behälter geschoben. Zusätzlich werden Hänge-

rührwerke behandelt, die nur horizontal über 

Schienen beweglich sind und über einen Behäl-

ter platziert werden können. 

Die in diesem Dokument beschriebenen Anforde-

rungen können auf alle neuen und gebrauchten 

Rührwerke angewendet werden.  

Rührwerke, die für den stationären Einbau in Be-

hälter vorgesehen sind oder Rührwerke zum An-

klemmen an Behälter sind vom Anwendungsbe-

reich ausgenommen. 

 

3 Rechtliche Betrachtungen 

Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die Sicherheit 

möglichst zu verbessern, wobei er sich am 

Stand der Technik orientieren muss. Eine Anpas-

sungspflicht für gebrauchte Maschinen besteht, 

wenn die Sicherheit für das Betreiben nicht aus-

reichend ist oder sich der Stand der Technik ver-

ändert und eine Überprüfung ergeben hat, dass 

eine Nachrüstung verhältnismäßig ist. Diese Auf-

fassung stützt sich auf folgende Rechtsquellen: 

Arbeitsschutzgesetz (Auszug) 

§ 3 Grundpflichten des Arbeitgebers 
(1) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die erforderli-
chen Maßnahmen des Arbeitsschutzes unter Be-
rücksichtigung der Umstände zu treffen, die Si-
cherheit und Gesundheit der Beschäftigten bei 
der Arbeit beeinflussen. Er hat die Maßnahmen 
auf ihre Wirksamkeit zu überprüfen und erforderli-
chenfalls sich ändernden Gegebenheiten anzu-
passen. Dabei hat er eine Verbesserung von Si-
cherheit und Gesundheitsschutz der Beschäftig-
ten anzustreben. 

§ 4 Allgemeine Grundsätze 
Der Arbeitgeber hat bei Maßnahmen des Arbeits-
schutzes von folgenden allgemeinen Grundsätzen 
auszugehen: 
1. Die Arbeit ist so zu gestalten, dass eine Gefähr-

dung für Leben und Gesundheit möglichst ver-

mieden und die verbleibende Gefährdung mög-
lichst gering gehalten wird; 

 
2. Gefahren sind an ihrer Quelle zu bekämpfen; 
 
3. bei den Maßnahmen sind der Stand von Tech-

nik, Arbeitsmedizin und Hygiene sowie sonstige 
gesicherte arbeitswissenschaftliche Erkennt-
nisse zu berücksichtigen; 

 

Betriebssicherheitsverordnung (Auszug) 

§3 Gefährdungsbeurteilung 
(7) Die Gefährdungsbeurteilung ist regelmäßig zu 
überprüfen. Dabei ist der Stand der Technik zu be-
rücksichtigen. Soweit erforderlich, sind die Schutz-
maßnahmen bei der Verwendung von Arbeitsmit-
teln entsprechend anzupassen. Der Arbeitgeber hat 
die Gefährdungsbeurteilung unverzüglich zu aktua-
lisieren, wenn 
 
1.  sicherheitsrelevante Veränderungen der Arbeits-

bedingungen einschließlich der  
von Arbeitsmitteln dies erfordern, 
 

2.  neue Informationen, insbesondere Erkenntnisse 
aus dem Unfallgeschehen oder  
  aus der arbeitsmedizinischen Vorsorge, vorlie-
gen oder 
 

3.  die Prüfung der Wirksamkeit der Schutzmaß-
nahmen nach § 4 Absatz 5 ergeben  
hat, dass die festgelegten Schutzmaßnahmen 
nicht wirksam oder nicht ausreichend sind. 

 

Allgemein gilt der Grundsatz, dass es keinen Be-

standsschutz gibt und dass bei Nachrüstungen 

vom Stand der Technik nur abgewichen werden 

darf, wenn die Nachrüstung nicht verhältnismä-

ßig ist und es mit dem Schutz der Beschäftigten 

vereinbar ist (Empfehlung des BMAS: EmpfBS 

1114, März 2018).  

Bei den Sicherheitskonzepten sind der Normal-

betrieb, das Rüsten, das Reinigen, die Störungs-

behebung und die Wartung zu berücksichtigen. 

Die in diesem Dokument dargelegten Anforde-

rungen berücksichtigen die oben genannte 

Rechtslage. Es kann davon ausgegangen wer-

den, dass die betreffenden Anforderungen der 

Betriebssicherheitsverordnung bei vollständiger 

Umsetzung der beschriebenen Anforderungen 

eingehalten sind. Andere Maßnahmen, die das 

gleiche Sicherheitsniveau erreichen, sind mög-

lich.  
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4 Formale und sicherheits-

technische Anforderungen 

4.1 Grundsätzliche formale Anfor-

derungen 

Das Stativ- oder Hängerührwerk gilt als Ma-

schine, die im Sinne der Maschinenrichtlinie mit 

einer Konformitätserklärung geliefert werden 

muss, auch wenn im Lieferumfang kein Rührbe-

hälter enthalten ist. Um Fehlanwendungen zu 

vermeiden, muss der Hersteller zudem im Rah-

men der Beschreibung der bestimmungsgemä-

ßen Verwendung in seiner Betriebsanleitung ins-

besondere folgende Angaben machen oder Hin-

weise geben: 

● Beschreibung der Eigenschaften der durch 
den Betreiber bereit zu stellenden Behälter (z. 
B. Abmessungen, Steifigkeit, Material- und 
Konstruktionseigenschaften)  

● Vorgaben in der bestimmungsgemäßen Ver-
wendung zu den einsetzbaren Stoffen,  z. B. 
‒ im Hinblick auf den Explosionsschutz (z. B. 

Flammpunkt) 
‒ im Hinblick auf die chemischen, physikali-

schen, biologischen und toxikologischen Ei-
genschaften (Exposition gegenüber Gefahr-
stoffen)  

● Hinweis, dass der Betreiber prüfen muss, ob 
die eingesetzten Stoffe gesundheitsgefährliche 
Eigenschaften aufweisen. Falls dies der Fall 
ist, Hinweis durch den Hersteller, dass der Be-
treiber ergänzende Maßnahmen ergreifen 
muss (z. B. Absaugung anbringen). 

 

Unter Berücksichtigung der zuvor genannten An-

gaben kann der Betreiber das Stativ- oder Hän-

gerührwerk sicher verwenden, da alle dazu not-

wendigen Schutzeinrichtungen und Informatio-

nen vorhanden sind. Die Rührwerke führen für 

sich genommen, auch ohne mitgelieferten Behäl-

ter, bereits ihre bestimmte Anwendung aus. Eine 

unvollständige Maschine im Sinne der Maschi-

nenrichtlinie liegt daher nicht vor. Die Situation ist 

vergleichbar mit einer Bohrmaschine ohne Bohrer 

oder Spanneinrichtung, oder mit einer Pumpe 

ohne Rohrleitung. In allen Fällen handelt es sich 

um vollständige Maschinen, die eine Konformi-

tätserklärung durch den Hersteller erfordern. Auf 

besondere Gefährdungen, die z. B. beim Ver-

pumpen von Gefahrstoffen entstehen können, 

muss der Hersteller hinweisen oder durch die Ein-

grenzung der bestimmungsgemäßen Verwen-

dung verhindern.  

Wenn die aufgelisteten Merkmale vorliegen, ist 

der Maschinenhersteller verpflichtet, das Rühr-

werk mit einer Konformitätserklärung nach der 

Maschinenrichtlinie auszuliefern. 

 

Anmerkung: Falls ein Rührwerk ohne vollstän-

dige Sicherheitseinrichtungen ausgeliefert wird, 

aber funktionell vollständig ist, handelt es sich 

nicht um eine „unvollständige Maschine“ im 

Sinne der Maschinenrichtlinie, Artikel 2 g). Im 

EU-Leitfaden der europäischen Kommission 

wird hierzu in § 46 eindeutig ausgeführt: 

Maschinen, die für sich genommen ihre be-
stimmte Anwendung ausführen können und 
bei denen lediglich die erforderliche 
Schutzeinrichtung oder Sicherheitsbauteile 
fehlen, gelten nicht als unvollständige Ma-
schinen. 

In der betrieblichen Praxis sind die Rechtsfolgen 

bezüglich der Thematik oft nicht gesichert vor-

handen oder sie werden unterschiedlich ausge-

legt und interpretiert.  

Um eindeutige Rechtsgrundlagen zu haben, 

sollte daher im Kaufvertrag festgelegt werden, 

dass ein neues Rührwerk als vollständige Ma-

schine unter Berücksichtigung der in diesen 

Empfehlungen beschriebenen Sicherheitseinrich-

tungen geliefert wird. 

Ferner sollte die zu liefernde technische Doku-

mentation (z. B. EG-Konformitätserklärung, Be-

triebsanleitung) im Kaufvertrag festgeschrieben 

werden. 

4.2 Grundlegende sicherheitstech-

nische Anforderungen für neue und 

alte Rührwerke 

Für alle Gefahrstellen müssen Schutzeinrichtun-

gen vorhanden sein, die folgenden grundlegen-

den Anforderungen entsprechen: 

● sie müssen willensunabhängig wirksam sein; 
● sie dürfen keine Manipulationsanreize hervor-

rufen und 
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● sie müssen schwer umgehbar sein.  
 

Zusätzlich müssen vorhanden sein: 

● ein leicht erreichbarer Not-Halt und 
● eine Netztrenneinrichtung mit Vorrichtung zum 

Sichern gegen unbefugte Inbetriebnahme 
● (z. B. abschließbarer Hauptschalter). 
 

Die folgenden Anforderungen und Schutzziele 

gelten für alle Rührwerke aus dem Anwendungs-

bereich dieser Empfehlungen, unabhängig von 

der Antriebsleistung. 

4.2.1 Schutzeinrichtungen gegen die Gefähr-

dungen durch das Mischorgan 

 

a) Das Rührwerk lässt sich nur einschalten, 

wenn sich das Mischorgan im Behälter befin-

det:  

Es muss eine steuerungstechnische Erkennung 

des Vorhandenseins des vorgesehenen Rührbe-

hälters in der bestimmungsgemäßen Position 

vorgesehen sein, die so mit dem Antrieb verrie-

gelt ist, dass dieser nur mit untergestelltem Be-

hälter betrieben werden kann, z. B. durch einen 

Positionsschalter, der zusammen mit einer 

Spannzange oder Spanngurt wirkt. Hierbei ist 

steuerungstechnisch sicherzustellen, dass eine 

ausreichende Spannkraft vorhanden ist, z. B. 

durch eine überwachte Feder, die erst dann ein 

Freigabesignal auslöst, wenn die vorgesehene 

Spannkraft anliegt. Zusätzlich ist sicher zu stel-

len, dass sich der Behälter in der vorgesehenen 

Position befindet. 

b) Das Rührwerk lässt sich nur einschalten, 

wenn die Gefahrstellen nicht mehr erreichbar 

sind:  

Vorzugsweise ist der Zugriff zum Mischorgan (z. 

B. Scheibe, Propeller) durch einen Deckel auf 

dem Rührbehälter abzusichern. Die Stellung des 

Deckels ist entsprechend mit dem Antrieb zu ver-

riegeln (vergl. Bild 8). 

c) Falls b) nicht eingehalten werden kann: 

 
1 In der Praxis hat sich hier eine Begrenzung auf das untere 
Drittel des jeweiligen Mischbehälters bewährt 

Der Zugriff zum Gefahrbereich ist über eine Kom-

bination aus verriegelten und feststehenden tren-

nenden Schutzeinrichtungen zu verhindern. Der 

Abstand zu den Gefahrenstellen, die durch das 

Mischorgan hervorgerufen werden, muss der DIN 

EN ISO 13857:2008-01 entsprechen (vergl. Bild 

5). 

d) Es besteht eine Höhenverriegelung für das 

Mischorgan: 

Der Antrieb lässt sich nur starten, wenn sich das 

Mischorgan im unteren Bereich des Behälters1 

befindet. 

4.2.2 Schutzeinrichtungen gegen Gefährdun-

gen durch die rotierende Rührwelle 

- falls nicht schon durch 4.2.1 b) bis c) gesichert -  

 

a) Der Zugriff zur Rührwelle außerhalb des Be-

hälters (oberhalb des Deckels) wird durch tren-

nende Schutzeinrichtungen verhindert (z. B. 

Rohr, Teleskoprohr, Faltenbalg). 

b) Der Zugriff zur Rührwelle ist im Behälter durch 

ein Schutzrohr, das über die gesamte Rührwelle 

reicht, verhindert. 

c) Falls b) aus räumlichen oder konstruktiven 

Gründen nicht ausführbar ist, ist der Zugang zur 

Rührwelle im Behälter durch innen liegende Hin-

dernisse (vergl. Bild 4) zu erschweren. Hierbei 

wird vorausgesetzt: Zugängliche Stellen der 

Rührwelle dürfen keine Fangstellen durch hervor-

stehende Konstruktionsteile aufweisen. 

d) Der Teil der Rührwelle, der zwischen dem De-

ckel und dem Mischorgan liegt, darf keine zu-

sätzlichen Fangstellen aufweisen, die für die 

Mischaufgabe nicht benötigt werden. 

e) Falls b – c) aus räumlichen oder konstruktiven 

Gründen nicht umgesetzt werden können, muss 

die Rührwelle mindestens bis zum maximalen 

Füllstand im jeweiligen Behälter gesichert wer-

den (z. B. mit einem Schutzrohr). 
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4.2.3 Behälterdeckel mit Zugabe-Öffnung 

 

a) Die Zugabe-Öffnung ist mit einem Deckel ver-

sehen, der mit dem Rührwellenantrieb verriegelt 

wird oder 

b) der Zugriff ist durch ein Gitter in der Öffnung 

verhindert (Maschenweite max. 50 mm; zu Si-

cherheitsabständen siehe auch: DIN EN ISO 

13857:2008-01) oder 

c) sind a) und b) nicht anwendbar, kann in Aus-

nahmefällen der Zugriff zur Rührwelle durch in-

nen liegende Hindernisse erschwert werden  

oder 

d) der Zugriff zu Gefahrenstellen ist durch tren-

nende Einrichtungen (z. B. Sackschütten, Ab-

lege-Bleche für Materialien) abgesichert, wobei 

die Sicherheitsabstände nach DIN EN ISO 

13857:2008-01 eingehalten sind. 

4.2.4 Gefahrbringende Bewegungen des De-

ckels, der Behälterarretierung und des Rühr-

werks 

 

● Kraftbetätigte Bewegungen sind nur mit Hilfe 
einer Zweihandsteuerung möglich oder mit ei-
ner Befehlseinrichtung von außerhalb des Ge-
fahrbereiches ( mehr als 2 m Abstand ) mit 
selbsttätiger Rückstellung. 

● Beide zuvor genannten Anforderungen dürfen 
nur realisiert werden, wenn der Gefahrbereich 
vom Bedienpult eingesehen werden kann (der 
Gefahrbereich gilt auch als einsehbar, wenn 
Einsichtshilfen, z. B. Spiegel oder Kamera ver-
wendet werden). 

● Das Absinken der Maschinenteile infolge 
Schwerkraft (bei Druckluftausfall oder 
Schlauchbruch) ist zu verhindern, z. B. durch 
direkt am Zylinder angebrachte entsperrbare 
Rückschlagventile, selbsthemmende Antriebe, 
Gegengewichte, etc. 
 

4.2.5 Gefährdungen durch das Mischgefäß 

 

● Behälter und Rührer müssen geometrisch so 
abgestimmt sein, dass ein nicht bestimmungs-
gemäßer Kontakt des Rührers mit der Behäl-
terwandung ausgeschlossen ist. Horizontal 

 
2 Maschinen, die vor dem 01.01.2011 in Verkehr gebracht 
wurden 

durch Arretierung, vertikal durch Begrenzung 
der Absenktiefe der Rührwelle. 

● Der Behälter ist durch festen Stand oder eine 
Arretierung gegen Mitdrehen zu sichern. 

● Es dürfen nur Behälter, Rührwellen und Rühr-
organe verwendet werden, die aufgrund ihrer 
Abmessungen die zuvor genannten Bedingun-
gen im Betrieb sicherstellen. 
 

4.2.6 Mindestanforderungen an die Steuerung 

für Maschinen aus dem Bestand2 

 

● Die sicherheitsrelevante Steuerung ist ausrei-
chend sicher, wenn sie einkanalig mit bewähr-
ten Bauelementen (keine Elektronik) aufgebaut 
ist. 

● Die Zweihandsteuerung für die Deckelbewe-
gung muss mindestens dem Typ IA nach    
DIN EN 574:2009-01 entsprechen. Dies wird 
als ausreichend angesehen, wenn keine Mani-
pulationsanreize vorliegen. Vorausgesetzt wird 
jedoch, dass die Schließbewegung weniger als 
50 mm/s beträgt. Bei höheren Geschwindigkei-
ten muss die Steuerung den Anforderungen 
der DIN EN 574:2009-01, Typ IIIA entspre-
chen. 
 

4.3 Weitergehende Anforderungen 

an die sicherheitsrelevanten Teile 

der Steuerung für neue Maschinen3 

 

● Als allgemeine Anforderung gilt, dass die Steu-
erung mindestens einen PL = c nach DIN EN 
ISO 13849-1:2016-06 erreicht. 

● Die Höhenverstellung und die Abschaltung des 
Rührwerkantriebs müssen einen Performance 
Level PL = d erreichen. 

● Die Überwachung der Behälterarretierung 
muss einen Performance Level PL = d errei-
chen. 

● Die elektrische Ausrüstung muss vollständig 
der DIN EN 60204-1:2007-06 entsprechen. 

 

4.4 Anforderungen an Hängerühr-

werke 

Im Grundsatz gelten für Hängerührwerke (vergl. 

Bild 6) die gleichen Anforderungen wie unter 

Punkt 4.1 und Punkt 4.2 beschrieben. Aufgrund 

3 Für alle Maschinen, die nach dem 01.01.2011 erstmalig in 
Verkehr gebracht wurden 
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der Besonderheiten von Hängerührwerken las-

sen sich jedoch nicht alle dort beschriebenen Si-

cherheitseinrichtungen anwenden. Folgende Si-

cherheitseinrichtungen sind erforderlich: 

● Stellungsüberwachung des Behälters durch 
berührungslos wirkende Sensoren oder durch 
einen höhenverstellbaren Faltenbalg (zur 
Rührwellensicherung), der durch Sensoren er-
kennt, wenn er auf dem Behälterdeckel aufliegt 
(konkrete Umsetzung der Anforderungen aus 
Punkt 4.2.1a) 
oder  

● Auflage des Deckels auf dem Behälter durch 
Sensor überwachen: Erst beim Aufliegen darf 
sich der Rührwerksantrieb starten lassen. 

● Fixierung des Rührwerks zur Vermeidung hori-
zontaler Bewegungen durch überwachte Span-
neinrichtungen (zusätzliche systembedingte 
Anforderung): Nur nach erfolgter Fixierung darf 
ein Starten des Antriebs möglich sein. 

● Für rollbar gelagerte Behälter sind Einrichtun-
gen erforderlich, mit denen unbeabsichtigte 
Bewegungen verhindert werden (z. B. über-
wachte Spanngurte). 

 

4.5 Reinigung 

Die Reinigung der Welle und des Mischorgans 

muss unter den gleichen Schutzmaßnahmen, wie 

unter Punkt 4.1 bis Punkt 4.4 beschrieben, erfol-

gen können. Bewährt haben sich hierbei der Ein-

satz von Reinigungsgranulat oder Reinigungs-

flüssigkeiten in denen Welle und Mischorgan be-

trieben werden. Auch aufsetzbare Spritzkopfvor-

richtungen können in geschlossenen Systemen 

zum Einsatz kommen. 

Kann die Reinigung nicht unter den vorgenann-

ten Bedingungen erfolgen, ist das Stativrührwerk 

von allen Energiequellen freizuschalten. 

4.6 Probennahme 

Die Probennahme muss unter den gleichen 

Schutzmaßnahmen, wie unter Punkt 4.1 bis 

Punkt 4.4 beschrieben, möglich sein. 

4.7 Sonderregelungen 

Bei bestimmten Einsatzbedingungen (z. B. im La-

bor, vergl. Bild 7) lassen sich die unter Punkt 4.1 

bis Punkt 4.6 genannten Schutzmaßnahmen 

nicht vollumfänglich durchführen. In diesen Fäl-

len müssen die Abweichungen von jeder einzel-

nen Schutzmaßnahme schriftlich in einer Gefähr-

dungsbeurteilung begründet werden. Die Begrün-

dung und zusätzlich erforderliche organisatori-

sche und personenbezogene Maßnahmen sind 

dabei zu dokumentieren. 

In der Praxis sind derartige Situationen durch fol-

gende Rahmenbedingungen charakterisiert: 

● Zugabe-Stoffe müssen zwingend unter Rühren 
zugegeben werden. Dabei liegen häufig wech-
selnde Mischgefäßgrößen vor und es werden 
kleine Mischgefäße (Abstand zur Welle ist < 
175 mm) sowie eine Antriebsleistung < 1,5 kW 
genutzt. Zudem sind Zugaben durch Git-
ter/Schütten nicht möglich (zu große Produkt-
verluste, Unverträglichkeiten). Bis auf die Ab-
deckung mit Hilfe eines Deckels und die Hö-
henverriegelung müssen die in den vorherigen 
Abschnitten beschriebenen Schutzeinrichtun-
gen vorhanden sein. 
 

● Für Rührwerke mit einer aufgenommenen An-
triebsleistung < 300 Watt gilt:  
werden dabei besondere Gefährdungen verur-
sacht, z. B. durch scharfe Rührwerkzeuge, 
sind entsprechende Maßnahmen im Rahmen 
der Gefährdungsbeurteilung festzulegen. 
 

● In Fällen, bei denen Mischgüter eingesetzt 
werden, die sich sehr schnell separieren, kann 
eine Probennahme während des Mischvor-
gangs notwendig sein. Hier haben sich z. B. 
lange Kellen für die Probennahme zur Sicher-
stellung eines ausreichenden Sicherheitsab-
stands bewährt. 
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5 Bildanhang 

5.1  Nachgerüstetes Rührwerk 

              

Bild 2: Schutzeinrichtungen für die Rührwelle und das Rührorgan 

 
 
 

 
 

  

 

 

Bild 3: Zweihandsteuerung für die Deckelbewegung 
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5.2  Innen liegender Wellenschutz 

 

                  
 

Bild 4: Durch Schutzrohr schwer erreichbare Welle 

 

 

5.3  Sicherung durch trennende Schutzeinrichtungen 

 

                            
 

Bild 5: Durch (verriegelte) trennende Schutzeinrichtungen gesichertes Rührwerk 
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5.4  Hängerührwerk 

 

                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 6: Hängerührwerk mit untergestelltem Mischbehälter 

 
 

5.5  Laborrührwerk 

 

                             

Bild 7: Labor-Dissolver mit ausreichenden Schutzeinrichtungen: überwachte Spannzange, einstellbare 

Wellenschutzhülse 

Auflagesensor für 

Faltenbalg 

Sicherungseinrichtung 

gegen horizontale Bewe-

gung: mit Rührwerksan-

trieb verriegelt 

Sensor für 
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lage 
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5.6  Deckelauflageüberwachung 

Bild 8: Überwachung der Auflage des Deckels am Mischbehälter durch radial angeordneten Sensor 

Deckelauflageüberwachung 
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Bildnachweis: 

Die in der Informationsschrift verwendeten Bilder dienen nur der Veranschaulichung. Eine Pro-

duktempfehlung seitens der BG RCI wird damit ausdrücklich nicht beabsichtigt.  

Die hier abgebildeten Fotos/Abbildungen wurden freundlicherweise zur Verfügung gestellt von: 

Bild 1: Jedermann-Verlag 

Bild 2: Jänecke & Schneemann Druckfarben GmbH, Sehnde 

Bild 3: Jänecke & Schneemann Druckfarben GmbH, Sehnde 

Bild 4: BASF Coatings GmbH, Münster 

Bild 5: Pelikan PBS Produktionsgesellschaft mbH & Co. KG, Peine 

Bild 6: Axalta Coating Systems Germany GmbH & Co. KG, Wuppertal 

Bild 7: BASF Coatings GmbH, Münster 

Bild 8: Wilhelm Niemann GmbH & Co., Melle 
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